
Entscheidungen in erster Instanz, 2011 

Davon: 
 Entscheidungen 

insgesamt 
Positive 

Entscheidungen Flüchtlings-
status 

Subsidiärer 
Schutz 

Humanitäre 
Gründe 

Abgelehnt 

EU27 237 365 59 465 28 995 21 400 9 070 177 900
Belgien 19 825 5 075 3 810 1 265 - 14 750
Bulgarien 605 190 10 180 - 410
Tschech. Rep. 685 320 105 200 10 365
Dänemark 3 570 1 315 735 385 190 2 255
Deutschland 40 295 9 675 7 100 665 1 910 30 620
Estland 65 15 10 5 5 50
Irland 1 365 75 60 15 - 1 295
Griechenland 8 670 180 45 85 45 8 490
Spanien 3 395 990 335 630 20 2 410
Frankreich 42 190 4 580 3 340 1 240 - 37 605
Italien 24 150 7 155 1 805 2 265 3 085 16 995
Zypern 2 630 70 55 * 15 2 560
Lettland 90 20 5 15 - 70
Litauen 305 25 5 15 - 285
Luxemburg 1 015 35 30 5 - 980
Ungarn 895 155 45 100 10 740
Malta 1 605 885 70 690 125 720
Niederlande 15 790 6 830 710 4 065 2 050 8 965
Österreich 13 245 4 085 2 480 1 605 - 9 160
Polen 3 215 475 155 155 170 2 740
Portugal 100 50 20 30 - 50
Rumänien 1 075 75 70 10 0 1 000
Slowenien 215 20 15 5 - 190
Slowakei 215 115 5 80 35 100
Finnland 2 595 1 065 160 715 190 1 535
Schweden 26 720 8 805 2 335 5 390 1 075 17 915
Ver. Königreich 22 835 7 190 5 480 1 590 120 15 645

Liechtenstein 45 15 * 10 0 30
Norwegen 9 545 4 015 2 810 765 435 5 535
Schweiz 15 990 6 445 3 675 975 1 790 9 545

- nicht zutreffend 
* Ein oder zwei Entscheidungen in erster Instanz 
Die Daten werden auf die Endziffern 5 oder 0 auf- bzw. abgerundet. 
 
 
1. Ein Asylbewerber ist eine Person, die während des Berichtszeitraums einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat 

oder als Familienangehöriger in einen solchen Antrag einbezogen ist. Der Einfachheit halber wurde in dieser 
Pressemitteilung der Terminus „Bewerber“ gebraucht, da die Daten Individuen und nicht Anträge zählen, welche 
gelegentlich mehrere Personen umfassen. 
Ein „Antrag auf internationalen Schutz“ meint einen Antrag auf internationalen Schutz nach Artikel 2 (g) der Richtlinie des 
Rates 2004/83/EG, d.h. einschließlich Anträge auf Flüchtlingsstatus und auf subsidiären Schutzstatus, ungeachtet ob der 
Antrag bei der Ankunft an der Grenze oder im Land gestellt wurde und ob die Person legal (z. B. als Tourist) oder illegal 
eingereist ist.  
Innerhalb desselben Monats wird jede Person, die Gegenstand eines Asylantrags ist, nur einmal gezählt, wiederholte 
Anträge werden daher nicht registriert, wenn der erste Antrag im selben Monat gestellt wurde. Sie werden jedoch 
registriert, wenn sie in einem anderen Berichtsmonat gestellt wurden. Dies bedeutet, dass die jährlichen Zahlen, welche auf 
einer Aggregierung von Monatsdaten beruhen, bei den Anträgen auf internationalen Schutz möglicherweise eine zu hohe 
Personenzahl ausweisen. 

2. Dieser Anteil wurde auf der Grundlage des Anteils der wiederholten Bewerber, der für 21 der 27 Mitgliedstaaten verfügbar 
ist, geschätzt (Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Spanien, 
Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowenien, die Slowakei, 
Schweden und das Vereinigte Königreich). Diese Mitgliedstaaten deckten 91% aller Asylbewerber, die in der EU27 im Jahr 
2011 registriert wurden, ab. 


